
N ach dem Scheitern der Jamaika-
Sondierungen befinden wir uns in
einer verfassungsrechtlichen Situa-

tion, die die Bundesrepublik Deutschland
noch nicht erlebt hat. In einem politischen
System, das sich aufgrund historischer Er-
fahrungen in besonderer Weise der Stabili-
tät verschrieben hat, erzeugt das naturge-
mäß Unsicherheit. Wir suchen nach einem
Abteilungsleiter Befindlichkeit, der uns
mit der notwendigen Autorität von Person
oder Amt sagt, wie es weitergehen soll. Im
antipolitischen Affekt und in neomonar-
chistischer Verklärung richten sich daher
nun alle Augen auf den Bundespräsiden-
ten. Der Amtsinhaber ist eine respektable
und weithin respektierte Persönlichkeit,
dem wir das Land gerne anvertrauen.
Möge er die gespaltene Gesellschaft und
die Parteien wieder zusammenführen, am
besten durch eine Rede an die Nation, mag
mancher denken.

Aus verfassungsrechtlicher Perspektive
jedoch stimmt etwas nicht mit dieser
öffentlichen Fokussierung auf den Bundes-
präsidenten. Es hilft, wenn wir uns nach
50 Tagen Jamaika-Träumen und vor einer
langen Suche nach einer Alternative wie-
der auf unseren Staatsnamen besinnen.
Deutschland ist eine Republik. Im Kreis
der anderen Verfassungsprinzipien in Arti-
kel 20 des Grundgesetzes (Demokratie,
Rechtsstaat, Bundesstaat, Sozialstaat) ist
die Republik ein Mauerblümchen, weil
sich ihr Aussagegehalt weitgehend darauf

beschränkt, dass die Bundesrepublik eben
keine Monarchie ist. Es lohnt sich aber,
dies unter den gegebenen Umständen
noch einmal in Erinnerung zu rufen. Der
Monarch verkörperte die Einheit des Staa-
tes und der Gesellschaft, seine Herrschafts-
ansprüche leitete er früher auch gerne von
Gott ab. Die französische und die amerika-
nische Revolution haben dieses monarchi-
sche Konzept der Legitimation zwar er-
schüttert, aber diese Entwicklung erreich-
te Deutschland erst mehr als 100 Jahre spä-
ter, und das auch nur in homöopathischer
Verdünnung. An die Stelle von Kaiser
Wilhelm rückte in der Weimarer Republik
ein unmittelbar vom Volk gewählter
Reichspräsident, der 1930 faktisch die
Funktion des Gesetzgebers übernahm und
damit der Diktatur den Weg ebnen konnte.

Das Grundgesetz hat sich davon distan-
ziert, ohne dass es sich ganz vom Präsiden-
tenamt abwenden mochte. Der republika-
nische Bundespräsident wird nicht vom
Volk gewählt, und er hat weitgehend nur
noch repräsentative Funktionen, sieht
man einmal von seiner (verfassungspoli-

tisch überflüssigen) Befugnis ab, die Ver-
fassungsmäßigkeit von Gesetzen zu prü-
fen. Trotzdem bezeichnen wir ihn in mon-
archischer Tradition immer noch als
Staatsoberhaupt (ein Begriff, den das
Grundgesetz nicht verwendet) und verbin-
den mit ihm allerlei Wünsche nach Integra-
tion, Harmonie und Stabilität.

Die verfassungsrechtliche Funktion des
Bundespräsidenten ist indes viel beschei-
dener, auch in der jetzigen Situation. An-
ders als noch in der Weimarer Zeit be-

schränkt sie sich darauf, dem Bundestag
einen Kandidaten für die Wahl des Bundes-
kanzlers vorzuschlagen. Diesen Vorschlag
macht er nicht aus monarchischer Macht-
vollkommenheit, sondern unter Berück-
sichtigung der politisch-parlamentari-
schen Willensbildung. In der Kanzlerwahl
verwirklicht sich dann die konsequente

Parlamentarisierung der Regierung: Ohne
Mitwirkung des Bundespräsidenten wählt
allein der Bundestag den Bundeskanzler,
und für den zweiten Wahlgang entscheidet
nur er darüber, wer sich zur Wahl stellen
soll; der Bundespräsident hat noch nicht
einmal ein Vorschlagsrecht. In beiden
Wahlgängen bedarf es der Mehrheit der
gesetzlichen Mitglieder des Bundestages
(derzeit also 355), die ein Kandidat auch
dann erreichen kann, wenn zuvor Sondie-
rungen oder Koalitionsverhandlungen ge-
scheitert sind. Abgeordnete, die nach dem
ersten Blick in die Post-Jamaika-Umfra-
gen vielleicht gerade kein Interesse an Neu-
wahlen haben und mit der Amtsinhaberin
eigentlich ganz gut leben können, könnten
für die erforderlichen Stimmen sorgen.

Der Bundespräsident muss den Gewähl-
ten dann ohne eigenes Mitgestaltungs-
recht ernennen. Er kommt erst wieder ins
Spiel, wenn der vorgeschlagene Kandidat
im dritten Wahlgang nicht die erforderli-
che Mehrheit bekommt. Aber auch dann
wird er seine Entscheidung – Ernennung
des Gewählten oder Auflösung des Bundes-

tages – nur unter Berücksichtigung des po-
litischen Willens der Parlamentarier tref-
fen. Und wenn der Bundestag mit dem er-
nannten (Minderheits-)Kanzler nicht ein-
verstanden ist, kann er später jederzeit
und ohne Einschaltung des Bundespräsi-
denten über ein konstruktives Misstrau-
ensvotum einen anderen wählen. Das be-
deutet: Jetzt schlägt daher endlich die Stun-
de des Bundestages, von dem man seit sei-
nem Zusammentritt vor einem Monat
überhaupt nichts mehr gehört hat.

Die gewählten Parlamentarier sollten
sich daher schon um ihrer republikani-
schen Selbstachtung willen von einer neo-
monarchistischen Retroromantik und
einem falsch verstandenen Stabilitätsdog-
ma distanzieren. Allein ihnen weist das
Grundgesetz die Zuständigkeit und die Ver-
antwortung für die Entscheidung zu, wie
es jetzt weitergeht. Sie könnten zu dem
Schluss kommen, dass eine sogenannte
Minderheitsregierung vielleicht gar nicht
so schlimm ist und schon im ersten Wahl-
gang einen Kandidaten mit der erforderli-
chen Mitgliedermehrheit ausstatten. Dage-
gen wird zwar gerne vorgebracht, dass Min-
derheitsregierungen in Deutschland keine
Tradition hätten und Deutschland ange-
sichts der derzeitigen instabilen Lage in Eu-
ropa eine stabile Regierung benötige. Aber
dieses Argument ist nicht sonderlich stark.
Die Alternative Neuwahlen würde Deutsch-
land für ein weiteres halbes Jahr europapo-
litisch lahmlegen. In vielen europäischen

Staaten haben zudem Minderheitsregie-
rungen eine schon langjährige Tradition,
namentlich in den skandinavischen Län-
dern, die bislang nicht als Orte der Instabili-
tät aufgefallen sind. Wenn sich eine Regie-
rung nicht immer auf die gleichen Mehrhei-
ten verlassen kann, kann das die Lebhaftig-
keit in die parlamentarischen Debatten zu-
rückbringen, die diese in den vergangenen
Jahren verloren haben. Fraktions- und Ko-
alitionsdisziplin haben diese Debattenkul-
tur in den vergangenen Jahren weitgehend
unterbunden; wurden sie ausnahmsweise
einmal aufgehoben, war fast immer von
„Sternstunden des Parlaments“ die Rede.

Es ist daher an der Zeit, dass das Parla-
ment seinem Namen wieder alle Ehre
macht. Für diese Erkenntnis brauchen wir
keinen Befindlichkeiten auslotenden Bun-
despräsidenten, sondern ebenso fantasie-
volle wie kompromissbereite Parlamenta-
rier, die nicht nur Steigbügelhalter einer
Regierung sind.
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Schon aus Selbstachtung sollten
die Abgeordneten
ihre Rolle wahrnehmen

Auf den Bundestag kommt es an
Bei der Suche nach einer neuen Regierung sollten sich die Politiker nicht

nur auf den Bundespräsidenten verlassen. Von Thorsten Kingreen
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